
      Gefördert werden: 
1. Verbandliche Jugendarbeit (1) in der Nordkirche, die der Vielfalt von Glaubenswegen

Räume eröffnet, ohne das Verbindende aufzugeben.
2. Selbstorganisierte Jugendarbeit (Eine Begleitung der Ehrenamtlichen durch Haupt- 

amtliche wird nicht in Frage gestellt, steht aber nicht im Mittelpunkt des Förderinteresses).
3. Nachhaltige Innovation und nachhaltige Kontinuität innerhalb der Ev. Jugendverbands- 

arbeit gleichermaßen.

(1) Verbandliche Jugendarbeit ist ein stehender Begriff, der alle Heranwachsenden bis 27 Jahren im Blick hat und

bei diesem Förderungsprogramm, mindestens in der Altersgruppe 0-12 Jahre, auch die Familien der Kinder in der

konkreten Arbeit nicht ausschließt.
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Generationen und Geschlechter

Antrag auf Bezuschussung durch den Hauptbereich für die Arbeit von Evangelischer  
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien außerhalb der landeskirchlichen Arbeit. 

Es sollen vor allem kleinere evangelische Verbände und Vereine unterstützen werden, da diese 
Bereiche evangelischer Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien abdecken, die außerhalb 
der üblichen landeskirchlichen Arbeit liegen. 
Damit unterstützt der Hauptbereich die Vielfalt der Arbeit dieser Verbände und Vereine und 
spricht junge Menschen an, die möglicherweise von der landeskirchlichen Arbeit nicht erreicht 
werden. 
Durch Vernetzung und Austausch bereichern und beleben diese Verbände und Vereine die Ar-
beit der Landeskirche. 
Die Finanzierung zielt darauf ab, besondere Formen der selbstorganisierten Jugendarbeit  zu 
unterstützen und den Start innovativer Projekte zu ermöglichen. Die Finanzierung stellt keine 
Regelfinanzierung, sondern eine Anschubfinanzierung dar. Langfristig ist davon auszugehen, 
dass die aktuell zur Verfügung stehenden Mittel für verbandliche Jugendarbeit in der Nordkirche 
deutlich zurück gehen werden (siehe Freiburger Studie). 
Das Junge Nordkirche bietet Beratung für alle Verbände an – sowohl inhaltlicher Natur als auch 
Beratung über weitere Finanzierungsmöglichkeiten. 

Der Antrag muss bis zum 15.01.2026 für das Jahr 2026 in der Jungen Nordkirche eingegangen   
sein, unter: dagmar.voss@junge-nordkirche.de.



Anschrift

Name des Verbandes

Ansprechpartner*in

Email-Adresse

Telefonnummer

Website

Inhalte, Aufgaben, Finanzierung und Struktur des Verbandes (z.B. Hauptamtliche? Rein Ehren-
amtlich? Erhält der Verband Mittel aus anderen Förderungen wie der AEJ oder ähnliches?)
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Projekttitel

Wie viele Menschen erreicht das Projekt voraussichtlich und über welchen Zeitraum?
Alter der Zielgruppe?

Unsere Einrichtung arbeitet auf Basis der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nach SGB VIII.

JA NEIN

Unsere Einrichtung wendet das Präventionsgesetz der Nordkirche an und hat unterschriebene 
Selbstverpflichtungserklärungen vorliegen sowie die dazugehörigen Schulungen für Haupt- und 
Ehrenamtliche durchgeführt.

Unsere Einrichtung wendet das Präventionsgesetz der Nordkirche an und hat Einblick in alle 
Führungszeugnisse aller verantwortlich Leitenden über 18 Jahre erhalten und dokumentiert.

JA NEIN

JA NEIN

>> Bitte stellen Sie einen Finanzierungsplan auf, in dem Förderungen anderer Stellen und Eigen- 
     mittel ersichtlich sind. Fügen Sie diesen Finanzierungsplan bei.

Ort und Datum _________________________________________________________________

Rechtsgültige Unterschrift des Antragsstellers ________________________________________
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>> Projektbeschreibung bitte als separate Anlage beifügen.

Wir kooperieren mit folgenden Verbänden und Einrichtungen der Landeskirche

Unsere Einrichtung bezahlt ihren evtl. angestellten Mitarbeiter*innen vergleichbare Löhne wie die 
der Kirchlichen Tarifverträge oder die Tarifverträge im öffentlichen Dienst.

JA NEIN
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